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Kleine Anfrage nach § 23 Geschäftsordnung Stadtverordnetenversammlung 

Geruchsbelästigung durch die Kompostierungsanlage Darmstadt-Kranichstein 

 

 

Sehr geehrter Herr Fraktionsvorsitzender Zabel, 

sehr geehrter Herr Stadtverordneter Ballhorn, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Ihre Kleine Anfrage zur Haushaltsnotlage beantworte ich wie folgt: 

 

Frage 1:  Warum kommt es immer wieder zu Geruchsbelästigungen im Umkreis der Bio-Anlage? 

 

Antwort: Bei der Kompostierung von Bioabfällen sind Geruchsemissionen nicht ungewöhnlich. Besu-

cher teilen uns mit, dass die erhöhten Geruchsemissionen überwiegend in Zusammenhang 

mit landwirtschaftlichen Tätigkeiten auftreten, insbesondere beim Ausbringen von Gülle auf 

die umliegenden Felder durch Landwirte. Diese Maßnahmen finden saisonal statt und kön-

nen je nach Witterung und Windrichtung wahrnehmbar sein. 

 

Frage 2:  Was sind die Gründe dafür und warum gibt es keine ausreichenden Filteranlagen, um  

              diese Geruchsbelästigungen zu vermeiden?  

 

Antwort: Während der Verrottung von biologischem Material entstehen Dämpfe, die Geruchsstoffe 

enthalten. Die Anlage ist mit ausreichend dimensionierten Biofiltern ausgestattet, deren 

Funktionstüchtigkeit fortlaufend überwacht wird. 

 

Frage 3: Werden bzgl. der Geruchsbelästigungen Emissionsmessungen vorgenommen, wenn ja,  

              wie waren diese seit 2020?   
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Antwort: Unabhängige Sachverständige nehmen kontinuierlich entsprechend der Vorgaben aus dem 

Genehmigungsbescheid Geruchsmessungen vor. Die Messergebnisse liegen regelmäßig unter 

den zulässigen Werten und werden der Aufsichtsbehörde vorgelegt. 

  

Frage 4: Welche Maßnahmen ergreift die Stadt Darmstadt, um zukünftig Geruchsbelästigungen  

             durch die Kompostierungsanlage zu vermeiden? 

 

Antwort: Die Anlage wird gemäß der genehmigten Verfahrensweise betrieben. In Kürze werden einige  

   Rolltore durch Schnelllauftore ersetzt, sodass nach dem notwendigen Ein- und Ausfahren von  
   beispielsweise Bioabfallsammelfahrzeugen und Radladern die Hallen noch schneller ge- 

   schlossen werden können. 

 
 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
André Schellenberg 

Stadtkämmerer 
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